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Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungesetzes 
Stellungnahme des Deutschen Städtetages  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
haben Sie vielen Dank für die Gelegenheit, zum Referentenentwurf eines 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes Stellung nehmen zu können.  
 
Erlauben Sie uns zu Beginn eine Anmerkung zu Ihrer Fristsetzung: Die kurze 
Frist zur Stellungnahme wirft erneut die Frage auf, ob der Standpunkt der 
Kommunen überhaupt einen angemessenen Stellenwert in dem Verfahren 
bekommen soll – zumal es sich um einen sehr komplexen Gesetzentwurf han-
delt, der die Kompetenzen der Kommunen maßgeblich verändern soll. Diese 
sich regelmäßig wiederholenden kurzen Fristsetzungen verhindern eine an-
gemessene Einbeziehung der Kommunen und unterlaufen damit eine ange-
messene Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände. Unsere Stellung-
nahme beschränkt sich daher auf wesentliche Punkte. Für das weitere Verfah-
ren behalten wir uns eine weitergehende Stellungnahme vor. 
 
I. Grundsätzliches 
 
Die grundsätzlichen Linien des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes werden 
begrüßt. Die gesteuerte Zuwanderung leistet zurzeit nur einen geringen Bei-
trag zur Arbeitsmigration. Begrüßt wird daher die Entscheidung, die beste-
henden Vorschriften zu ändern und zu bündeln und nicht durch ein weiteres 
Gesetz zu verkomplizieren. Es ist zu begrüßen, dass die Zuwanderung für aus-
ländische Fachkräfte in allen Ausbildungsberufen geöffnet und die Begren-
zung auf Engpassberufe abgeschafft wird. Akademische Fachkräfte und Fach-
kräfte in Ausbildungsberufen werden so gleichgestellt. Auch der Verzicht auf 
die Vorrangprüfung ist richtig. Die Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses 
bleibt neben der Arbeitsplatzzusage bestehen. Die Prüfung der Gleichwertig-
keit des Abschlusses ist allerdings in der Praxis kompliziert und aufwendig.  
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II. Geplante Schaffung von zentralen Ausländerbehörden  
 
Die Verkürzung ausländerrechtlicher Verfahren bei der Zuwanderung von Fachkräften ist die zentrale For-
derung der Wirtschaft. Die Schaffung von zentralen Ausländerbehörden (ZAB) und die Einführung des 
beschleunigten Fachkräfteverfahrens (§ 81 a) sind Kernelemente der Neuregelungen und sollen zu einer 
Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis und einer Konzentration von Fachkompetenzen führen und die 
Verfahren beschleunigen. Die Grundidee von schnellen und einheitlichen Verfahren ist grundsätzlich be-
grüßen und bietet sicherlich einige Vorteile. Ob die geplante Einrichtung von zentralen Ausländerbehör-
den in den Ländern für die Ersterteilung diesem Anspruch gerecht werden kann, kundenfreundlich ist und 
zudem eine Entlastung der örtlichen Ausländerbehörden bedeutet, ist bei der jetzigen Ausgestaltung der 
Regelungen zweifelhaft. Bei genauerer Betrachtung wirft die geplante Umsetzung durch Schaffung „min-
destens einer zentralen Ausländerbehörde auf Landesebene“, welche für bestimmte Aufenthaltszwecke 
laut Gesetzesentwurf für die Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis zuständig sein soll, Fragen auf und es 
werden Probleme sichtbar: 
 
 Es werden Doppelstrukturen (Einrichtung mindestens einer zentralen Ausländerbehörde pro Bun-

desland nach § 71 für die Einreise und die Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis, zum Zweck der Be-
rufsausbildung nach § 16 a, der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen nach § 16 d, zur 
Suche eines Studien- oder Ausbildungsplatzes nach § 17, und für die Beschäftigung von Fachkräften 
und Forschung nach § 18 a ff) eingerichtet. Dennoch muss das komplette Fachwissen auch weiterhin 
bei den kommunalen Ausländerbehörden vorgehalten werden für die Bearbeitung der Verlängerun-
gen und v.a. bei den Wechseln der Erteilungsgrundlagen. Die Bearbeiter müssen sich dann in jeden 
Fall neu einarbeiten. 
 

 Vor allem bei kleineren Ausländerbehörden werden das nötige Fachwissen und die Routine durch 
den Wegfall von Bearbeitungsfällen geschwächt. Es tritt der gegenteilige Effekt ein. 
 

 Es entstehen hohe Abstimmungsbedarfe zwischen den zentralen Ausländerbehörden (ZAB) und den 
örtlichen Ausländerbehörden. Beurteilungsspielräume und Ermessensregelungen müssen harmoni-
siert werden. Was die ZAB bei der Ersterteilung zulässt (oder nicht), kann vor Ort nicht im Rahmen 
eines Wechsels abgelehnt (oder erlaubt) werden. Der kommunale Einfluss verliert an Bedeutung. 
 

 Die ZAB ist in der Regel nicht ortsnah. Das bedeutet längere und kundenunfreundliche Anfahrtswe-
ge, die bei Erteilung des elektronischen Aufenthaltstitels zweimal zu bewältigen sind (Antragstellung 
und Abholung). 
 

 Wenn ZABs geschaffen werden, müssen die Aufgaben dort auch voll umfänglich erledigt und dürfen 
nicht nach unten delegiert werden. Die örtlichen Ausländerbehörden dürfen keine Postbotenfunkti-
on bzw. Amtshilfe übernehmen. 
 

 Es ist noch zu regeln, dass die Anträge der mit der Fachkraft gleichzeitig einreisenden Familienange-
hörigen ebenfalls bei der ZAB bearbeitet und die Verfahren nicht getrennt werden. D.h., dort ist 
auch das Fachwissen für Familiennachzüge incl. des Urkundenwesens vorzuhalten. 
 

 Es ist nicht eindeutig, welche Stelle für die Ersterteilung bei Einreise mit einem zustimmungsfreien 
Visum nach § 31 der Aufenthaltsverordnung zuständig ist. Ist dies künftig eine ZAB oder die untere 
Ausländerbehörde? 
 

 Wie soll der Datenaustausch (Weitergabe der Akten/des Vorgangs) zwischen den ZABs und der dann 
zuständigen kommunalen Ausländerbehörde erfolgen? 
 

 Die ZABen sind nicht zuständige Meldebehörde. In welchem Rahmen werden die örtlichen Auslän-
derbehörden in die Anmeldung der betroffenen Ausländer eingebunden? 
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 Unklar bleibt, wie mit den Fallkonstellationen umgegangen werden soll, in welchen die Antragsteller 
ohne zweckentsprechendes Visum einreisen und bei der örtlichen Ausländerbehörde einen Antrag 
auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Inland stellen. Hier bitten wir um Klarstellung, ob diese 
auch an die zentralen ZAB zwecks Ersterteilung zu verweisen sind oder in die Zuständigkeit der 
Kommunen fallen. 
 

 Gut funktionierende Strukturen werden zerstört. Insbesondere in Ballungszentren ist früh der Bedarf 
an Fachkräften erkannt und daraufhin zentrale, spezialisierte und leistungsfähige Organisationsein-
heiten geschaffen worden, die je nach Ausrichtung und Ansiedlung im Bereich der Ausländerbehör-
den oder der Wirtschaftsförderung bereits seit Jahren erfolgreich arbeiten. Diese zentralen Organisa-
tionseinheiten, die fest in örtlich vorhandenen Netzwerken mit den unterschiedlichen Partner aus 
Wirtschaft und Verwaltung eingebettet sind, bündeln bereits heute eine Vielzahl der für die zentra-
len Ausländerbehörden vorgesehenen Aufgaben und garantieren straffe und effiziente Verfahren-
sabläufe.  

 
Nach unserer Auffassung ist vor dem dargestellten Hintergrund das Konzept der zentralen Ausländerbe-
hörden auf Landesebene nicht ausgereift und muss dringend überdacht werden. Aus unserer Sicht sollte 
daher dort, wo gut funktionierende Strukturen und Partnerschaften mit den großen Wirtschaftsunterneh-
men vor Ort bestehen, eine Zuständigkeit der kommunalen Ausländerbehörden optional ermöglicht wer-
den, d.h. im Gesetzestext sollte neben der Verpflichtung zur Schaffung zentraler Ausländerbehörden durch 
die Länder die Möglichkeit eröffnet werden, dass auch kommunale Ausländerbehörden mit der Aufgaben 
einer zentralen Ausländerbehörden im Sinne dieses Gesetzes für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich durch 
die Länder betraut werden können. 
 
Bei alledem ist auch zu bedenken, dass die die allermeisten Verfahren auch ohne kommunale Beteiligung 
sehr schleppend laufen. Die Ursache hierfür sind nicht Hemmnisse im Inland, sondern die äußerst schlech-
te personelle Ausstattung der deutschen Auslandsvertretungen im Verantwortungsbereich des Auswärti-
gen Amtes. Soweit hier nicht der Personalkörper deutlich aufgestockt wird, werden auch zukünftig Fach-
kräfte nicht zeitnah ins Bundesgebiet einreisen können, weil es schlichtweg vor Ort an entsprechenden 
Terminkapazitäten fehlt. Nach Berichten der örtlichen Ausländerbehörden sind ein weiteres Nadelöhr im 
Rahmen der Fachkräftezuwanderung die langwierigen Anerkennungsverfahren. Berufsanerkennungsver-
fahren - hier seien z.B. die Ärzte exemplarisch genannt - laufen viel zu langsam und scheitern zudem an 
der spärlichen Ausstattung von Berufsanerkennungsstellen in Deutschland. Hinzu kommt, dass derzeit das 
Anerkennungsrecht in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird. Diese müsste nach 
unserer Ansicht bundesweit harmonisiert werden, um das Verfahren insgesamt effizienter zu gestalten. 
 
Sollten tatsächlich auf Landesebene zentrale Behörden geschaffen werden, sind sieben Monate nach Ver-
kündung für eine derartige Umsetzung zu wenig. Neben der Akquise von ausreichendem und geeignetem 
Fachpersonal muss auch eine technische Ausstattung mit Hard- und Software realisiert werden. Die übli-
chen Umsetzungszyklen für technische Realisationen betragen in der Regel mindestens 9 Monate. Damit 
die betroffenen Behörden von Anfang an effizient arbeiten könnten, bedarf es aus unserer Sicht mindes-
tens einer Vorlaufzeit von einem Jahr. 
 
III. Zu § 60 a AufenthG n.F. (Nr. 55) 
 
Dem Wortlaut nach dürfen zukünftig auch langzeitgeduldete Personen aus (jetzt) sicheren Herkunftslän-
dern nicht mehr arbeiten. Derzeit laufen in vielen Kommunen Projekte, Langzeitgeduldeten eine Bleibe-
perspektive zu schaffen. In einzelnen Städten stammen 75% der langzeitgeduldeten Personen aus siche-
ren Herkunftsländern. Ein Arbeitsverbot würde die gewünschte Integration unmöglich machen. Die Kom-
munen wären gezwungen, Personen, die bereits in Deutschland geboren sind oder schon sehr lange hier 
leben und zum Teil schon in den Arbeitsmarkt integriert sind, rückzuführen oder – wenn eine Rückführung 
faktisch unmöglich ist – für diese Personen weiterhin Sozialleistungen zu zahlen. Die Frage ist, ob diese 
Rechtsfolge beabsichtigt ist oder in § 60a VI AufenthG eine Stichtagsregelung auch für die Personen auf-
zunehmen ist, die eine Duldung besitzen und keinen Asylantrag gestellt haben? 
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Zudem besteht in § 60a Abs. 6 AufenthG Unklarheit darüber, ob die in Ziffer 1-3 genannten Kriterien ku-
mulativ oder alternativ vorliegen müssen. Der Begründung nach klingt es eher nach alternativen Tatbe-
standsmerkmalen, jedoch irritiert, warum dann in Ziffer 2 das Wort „oder“ gestrichen werden soll. 
 
IV. Zu § 60 b AufenthG n.F. (Nr. 56)  
 
Die Neustrukturierung der Ausbildungsduldung in § 60 b AufenthG wird begrüßt. Ebenso bewerten wir es 
positiv, dass auch die Assistenz- und Helferausbildungen einbezogen werden. Es fehlt jedoch eine gesetzli-
che Regelung zu den Berufsfachschulen sowie den dualen Studiengängen.  
 
Durch den Regelversagungsgrund des Absatz 2 Nr. 3 der fehlenden Identitätsklärung werden jedoch die 
Erteilungsmöglichkeiten deutlich abnehmen. Insbesondere bei unbegleiteten Minderjährigen kann die 
Identität in vielen Fällen durch geeignete Dokumente nachgewiesen werden. Hierbei handelt es sich um 
Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die aus afrikanischen Ländern kommen und zumeist als unbegleitete 
Minderjährige eingereist sind. Bei diesem Personenkreis ist die abschließende Identitätsklärung zum Zeit-
punkt des Ausbildungsantritts schwierig bis unmöglich, da sie häufig bis zum 21. Lebensjahr in ihrem Her-
kunftsland rechtlich nicht handlungsfähig und Eltern oder nahe Verwandte zur Unterstützung nicht vor-
handen sind. In vielen Fällen verweigern auch Vormünder oder Vertreter von NGOs die Mitwirkung bei 
der Passbeschaffung, da sie bei Vorlage dieser Dokumente eine Aufenthaltsbeendigung ihres Mündels 
befürchten. Für diese Fallkonstellation sollte eine Härtefallregelung eingeführt werden. 
 
Fraglich ist, wann davon ausgegangen werden kann, dass alle zumutbaren Maßnahmen zur Identitätsklä-
rung von dem Ausländer oder seinem Vertreter ergriffen wurden. Beispielsweise teilte die Botschaft der 
Republik Guinea einer Ausländerbehörde erst kürzlich mit, dass die Botschaft Guineas keine Pässe aus-
stellt. Vielmehr sei die Anwesenheit des Betroffenen in Guinea erforderlich, da vor Ort Fingerabdrücke 
abgegeben werden müssten. Kann in einem solchen Fall generell davon ausgegangen werden, dass der 
Ausländer den Ausschlussgrund des § 60b Abs. 2 Nr. 3 nicht zu vertreten hat?  
 
Sofern bislang die Erteilung einer Ausbildungsduldung beantragt wurde, wurde zudem vermehrt der Ver-
bleib von Familienangehörigen im Bundesgebiet begehrt. Ist auch künftig davon auszugehen, dass grund-
sätzlich für Familienangehörige der Antragsteller keine Möglichkeit besteht, im Bundesgebiet zu verblei-
ben?  
 
Abschließend fällt auf, dass für die ebenfalls neu eingeführte Regelung der Beschäftigungsduldung gemäß 
§ 60c die Mitteilungspflichten des § 82 Abs. 6 AufenthG entsprechend gelten. Im Rahmen der Ausbil-
dungsduldung bestand und besteht jedoch weiterhin nur eine Mitteilungspflicht des Arbeitgebers für den 
Fall, dass die Ausbildung nicht betrieben oder abgebrochen wird. Es wird angeregt, die Mitwirkungspflich-
ten ebenfalls auf den Ausländer auszuweiten.  
 
Ein redaktioneller Hinweis: Bei § 60 b Absatz 2 AufenthG fehlt die Absatzmarke vor dem letzten Halbsatz 
der Nummer 3 („ein Ausschlussgrund nach § 19 d Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt oder“). Durch dieses 
Fehlen wird dieser Halbsatz nicht zur Nummer 4 und die folgende Nummer 4 nicht zur 5. Das wäre jedoch 
folgerichtig, spricht auch die Gesetzesbegründung von Nummer 4 und Nummer 5. Ein nahezu gleicher 
„Fehler“ befindet sich bei § 60 c Abs. 1 AufenthG. 
 
V. Zu § 60 c AufenthG  n.F. (Nr. 56) 
 
Wir begrüßen die Einführung der Beschäftigungsduldung. Grundsätzlich sehen wir es positiv, Menschen, 
die zwar geduldet sind, sich dennoch sehr schnell integriert haben, eine Möglichkeit zu geben, auf eine 
Bleibeperspektive hinzuarbeiten. Positiv zu bewerten ist ebenso, dass damit eine Möglichkeit geschaffen 
wird, diesen Personenkreis nach zwei Jahren in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 b Abs. 6 zu eröffnen.  
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Die Anforderungen an das Sprachniveau sind aus unserer Sicht jedoch zu hoch. Ausreichende Sprach-
kenntnisse bedeuten mindestens B1. Dies müsste von beiden Ehepartnern erfüllt werden. Eine erste In-
tegration in den Arbeitsmarkt ist jedoch bereits bei Personen zu beobachten, die über einen niedrigeren 
Sprachstand verfügen. Die Integration in den Arbeitsmarkt sollte entsprechend honoriert und gefördert 
werden, zumal damit in der Regel auch die Weiterentwicklung der Sprachkenntnisse zusammenhängt. Für 
die Aufenthaltsverfestigung nach § 25b sind außerdem ebenso bereits Sprachkenntnisse nach A2 ausrei-
chend. 
 
Zudem regen wir eine Klarstellung an, ob für die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis für Duldungsin-
haber eine Vorrangprüfung erfolgen muss oder ob in diesen Fällen die Ausländerhörde eigenständig ent-
scheiden darf (ggf. ohne Beteiligung der BA).  
 
Darüber hinaus gilt es für diesen Personenkreis klarzustellen, ob ein Familiennachzug zugelassen werden 
soll. Bei Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Abs. 1 AufenthG ist dies aktuell nur aus völker-
rechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland möglich. Bei Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Abs. 4 AufenthG ist der Famili-
ennachzug ausgeschlossen. Ohne weitere Regelung wäre für den Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25b Abs. 6 AufenthG der Familiennachzug unseres Erachtens eröffnet.  
 
VI. Sonstige Anregungen  
 
Zu § 2 AufenthG n.F. (Nr. 2) 
Wir regen an, in § 2 Abs. 12a AufenthG den Hinweis auf Ausbildungen an Berufsfachschulen sowie in dua-
len Studiengängen zu ergänzen. 
 
Zu§ 4a AufenthG n.F. (Nr. 4)  
§ 4a Abs. 3 S. 4 verbietet die Ausübung einer anderen Erwerbstätigkeit, wenn ein Titel zum Zweck der 
Ausübung einer bestimmten Beschäftigung erteilt wurde. Beschäftigungsrechtlich wurde bislang zwischen 
der Ausübung einer Beschäftigung (abhängig beschäftigt) und einer Erwerbstätigkeit (abhängig beschäftigt 
und selbständig tätig) unterschieden. Es stellt sich die Frage, ob speziell in diesem Satz eine Unterschei-
dung zwischen Beschäftigung und Erwerbstätigkeit beabsichtigt ist oder es sich lediglich um die Vermi-
schung beider (Fach)Begriffe handelt.  

Zu § 18 Abs. 4 Nr. 1 AufenthG n.F. (Nr. 19) 
Die Vorschrift definiert als Fachkraft den Ausländer, der eine inländische oder qualifizierte Berufsausbil-
dung oder eine mit einer inländischen qualifizierten Berufsausbildung gleichwertige ausländische Berufs-
qualifikation besitzt. Nach unserer Lesart würde dem Wortlaut nach somit jede im Inland absolvierte Aus-
bildung – auch einjährige – die Definition der Fachkraft erfüllen. Unseres Erachtens kann hier aber nur von 
einer inländischen qualifizierten Berufsausbildung gesprochen werden, um auch im Einklang mit § 2 
Abs. 12a AufenthG n.F und § 18a AufenthG n.F. zu stehen. 

Zu § 18b AufenthG n.F. (Nr. 19) 
Die Formulierung „Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung in den Berufen, zu der die Qualifikation sie 
befähigt“ ist nicht eindeutig. In diesem Bereich gibt es bereits jetzt viele Fragen und Streitigkeiten. Es soll-
te klargestellt werden, ob grundsätzlich irgendein Hochschulabschluss ausreichend ist oder ob der Hoch-
schulabschluss erkennbar in einem fachlichen Verhältnis zur angestrebten Tätigkeit stehen muss. Argumen-
tiert wird von Arbeitgebern oft, dass die allgemeinen Fähigkeiten, die im Rahmen eines beliebigen Hoch-
schulabschlusses erworben wurden, für die angestrebte Beschäftigung ausreichend seien, die erworbene 
Fachkenntnis sei nicht relevant. 
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Zu § 18 b Abs. 2 Satz 2 AufenthG n.F. (Nr. 19) 
Die Vorschrift sieht nun für alle Ausländer mit MINT-Gehalt die Zustimmung der Agentur für Arbeit vor. 
Gilt dies auch für die Ausländer mit deutschem Hochschulabschluss, die bisher nach § 2 Abs. 1 Nr. 2b Be-
schV zustimmungsfrei sind? Hier ist eine Klarstellung erforderlich. 

 
Zu § 20 AufenthG n.F. (Nr. 31) 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eröffnet Ausländern die Möglichkeit, mit einer anerkannten und 
abgeschlossenen Berufsausbildung für die Dauer von maximal sechs Monaten zum Zweck der Arbeits-
platzsuche nach Deutschland einzureisen. Für diesen Zeitraum muss die Sicherung des Lebensunterhaltes 
nachgewiesen werden. Das ist ausdrücklich zu begrüßen, da eine Zuwanderung in die Sozialsysteme nicht 
akzeptiert werden kann. Dennoch sehen wir den Fokus in der arbeitsplatzorientierten Zuwanderung (d.h. 
ein konkretes Arbeitsplatzangebot muss vorliegen). Aus unserer Sicht ist ungeklärt, was der Gesetzgeber 
nach erfolgloser Arbeitssuche und Ablauf der sechsmonatigen Aufenthaltsgenehmigung vorsieht (Überge-
hen der ausländerrechtlichen Zuständigkeit auf die kommunalen Ausländerbehörden? Erlass einer Ausrei-
seaufforderung für den Fall, dass eine freiwillige Ausreise nicht erfolgt?) 
 
Zu § 20 Abs. 1 Satz 2 AufenthG n.F. (Nr. 31) 
Der Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche kann erteilt werden, sofern der Ausländer vorher im Besitz ei-
nes Aufenthaltstitels zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder einer Aufenthaltserlaubnis zum studienbezo-
genen Praktikum nach § 16e AufenthG n.F. war. Der letztgenannte Aufenthaltstitel scheint hier fehl am 
Platz, da es sich um die Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit einer Berufsausbildung handelt und nicht um 
Fachkräfte mit akademischer Ausbildung. 
 
Zu § 21 AufenthG a.F. 
Die Fokussierung auf den Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache als Zeichen der Integra-
tion sollte nicht nur im Bereich der Beschäftigung manifestiert werden, sondern auch in § 21 AufenthG 
Niederschlag finden. Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund Freiberufler oder Gewerbetreibende 
im Bundesgebiet bei der Beantragung einer Niederlassungserlaubnis keine Sprachkenntnisse nachweisen 
sollen, hingegen eine abhängig beschäftige Fachkraft dies tun muss. Auch zur erfolgreichen Ausübung einer 
selbständigen Tätigkeit im Bundesgebiet sehen wir Sprachkenntnisse als zwingend erforderlich an. 
 
§ 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 7 AufenthG n.F. (Nr. 41) 
Ist das Abstellen der zu fordernden Sprachkenntnisse auf den Zeitpunkt des Bestands der Ehe auch bei 
Inhabern einer Blauen Karte beabsichtigt (§ 18 b Abs. 2 AufenthG wird in der Änderung in § 30 Abs. 1 S. 3 
Nr. 7 AufenthG n.F. zitiert)? In § 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 AufenthG, der lediglich auf den Besitz der Blauen Kar-
te EU abstellt, ist das Erfordernis des Bestands der Ehe zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erforderlich. 

Ehegatten von Inhabern einer Blauen Karte sind und waren auch dann von den Sprachkenntnissen befreit, 
wenn die Ehe zum Zeitpunkt der Einreise noch nicht bestanden hat (§ 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AufenthG). Die 
nunmehr vorgesehene Regelung ist in Verbindung mit Nr. 5 für Ehegatten von Ausländern, die im Besitz 
einer Blauen Karte EU sind, widersprüchlich. 
 
Wir bitten, unsere Anmerkungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
 




